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1. Rechtliche Betreuung 
 
Was ist eine rechtliche Betreuung? 
 
 
Jeder volljährige Mitbürger vertritt grundsätzlich seine Interessen und entscheidet für sich selbst. 
Dennoch kann jeder von uns, zum Beispiel durch einen Unfall, eine Erkrankung oder Behinderung, 
in die Situation kommen, nicht mehr in der Lage zu sein, seine Angelegenheiten ausreichend 
selbst wahrzunehmen. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass in diesem Fall die nächsten Angehöri-
gen automatisch berechtigt sind, notwendige Entscheidungen zu treffen, ohne hierfür ausdrücklich 
bevollmächtigt zu sein.  
 
 
Wenn eine solche schriftliche Vollmacht nicht vorliegt und auch nicht mehr erteilt werden kann, 
bleibt nur die Möglichkeit, dass ein Angehöriger oder eine andere Bezugsperson im Rahmen eines 
Betreuungsverfahrens durch das Betreuungsgericht zum Betreuer bestellt wird.  
 
 
Es kann aber auch eine neutrale Person, ein Betreuer eines Betreuungsvereins oder ein Berufsbe-
treuer, zum Betreuer bestellt werden. 
 
 
Das Wesen der Betreuung besteht darin, dass eine hilfsbedürftige Person Unterstützung durch einen 
Betreuer erhält und dessen Angelegenheiten in einem gerichtlich genau festgelegten Aufgabenkreis 
rechtlich besorgt. 
 
 
Es kann sich dabei u.a. um folgende Aufgabenkreise handeln: 
 
• die Gesundheitsfürsorge 
• die Aufenthaltsbestimmung 
• die Vermögenssorge 
• die Wohnungsangelegenheiten. 
 
Die Tätigkeiten des rechtlichen Betreuers im Rahmen der jeweils festgelegten Aufgabenkreise müs-
sen sich an den Wünschen und am Wohlergehen der betreuten Person orientieren. Das Selbstbe-
stimmungsrecht des betroffenen Menschen soll dabei gewahrt bleiben. Der rechtliche Betreuer ist 
verpflichtet, persönlichen Kontakt zur betreuten Person zu halten. 
 
 
Durch die Bestellung eines rechtlichen Betreuers wird der Betreute nicht geschäftsunfähig. 
 
 
Ehrenamtliche Betreuer erhalten Information und Hilfe bei den Dinslakener Betreuungsvereinen, 
beim Betreuungsgericht Dinslaken oder bei der Betreuungsstelle der Stadt Dinslaken. 
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2. Einrichtung einer Betreuung 
 
Vor der Einrichtung einer Betreuung hat das Betreuungsgericht zu prüfen, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Einrichtung einer Betreuung tatsächlich vorliegen. Diese gesetzlichen Vo-
raussetzungen sind im BGB §1896 verankert. 
 
Im Absatz 1 heißt es: „Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen 
Betreuer.“ 
 
Es ist zunächst zu prüfen, ob andere Hilfen, z. B. durch Familienangehörige, bevollmächtigte 
Personen oder soziale Dienste, eine Betreuung entbehrlich machen. 
 
Im Verfahren zur Bestellung eines Betreuers gibt das Gericht ein fachärztliches Gutachten in Auftrag 
und fordert eine Sachverhaltsermittlung zu den persönlichen Verhältnissen des Betroffenen von der 
zuständigen Betreuungsstelle. Wird eine Betreuung eingerichtet, sind als Betreuer Familienangehö-
rige oder anderweitig nahestehenden Personen vorrangig zu berücksichtigen. Betreuungen können 
auch engagierten Mitbürgern übertragen werden, die bereit und geeignet sind, die Betreuung für 
eine ihnen bis dahin unbekannte Person zu übernehmen. Findet sich keine geeignete ehrenamtliche 
Betreuungsperson, kann ein Vereinsbetreuer oder ein Berufsbetreuer bestellt werden. 
 
Sind die Voraussetzungen für eine Betreuungseinrichtung gegeben, findet eine Anhörung durch den 
zuständigen Richter statt. Die Anhörung soll in der gewohnten Umgebung (z. B. Wohnung, Heim) der 
betroffenen Person erfolgen. Der Betreuungsrichter verschafft sich einen persönlichen Eindruck von 
dem Betroffenen. 
Gegen den freien Willen kann keine Betreuung eingerichtet werden. 
 
Kann eine betroffene Person seine Interessen nicht selber vertreten, z.B. weil sie den Sachverhalt 
nicht verstehen kann, wird ein Pfleger für das Verfahren bestellt. 
 
Durch einen gerichtlichen Beschluss erfolgt die Bestellung zum Betreuer. Spätestens nach sieben Jah-
ren prüft der Richter die weitere Erforderlichkeit der Betreuung. 
In dringenden Fällen kann per einstweiliger Anordnung, im Rahmen eines Eilverfahrens, eine Betreu-
ung eingerichtet werden. Spätestens nach sechs Monaten wird die weitere Erforderlichkeit der Be-
treuung geprüft. 
Die Beteiligten, insbesondere die betroffene Person und ihr Verfahrenspfleger, haben die Möglich-
keit, gegen den Beschluss des Betreuungsgerichts das Rechtsmittel der Beschwerde einzulegen. Be-
schwerdeinstanz ist das Landgericht.  
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Auswahl des Betreuers: 
 
Der Betreuer wird in der Regel von der Betreuungsstelle vorgeschlagen und vom Betreuungsgericht 
bestellt. Bei der Auswahl des Betreuers sind die Wünsche des Betreuten zu berücksichtigen. 
Sollte keine adäquate ehrenamtlich tätige Person gefunden werden oder eine Fachkraft aufgrund der 
besonderen Konstellation der Betreuung notwendig sein, wird ein Vereinsbetreuer oder ein Berufsbe-
treuer bestellt.  
In erster Linie sollen Familienangehörige (Kinder/Eltern/Ehepartner/andere Angehörige) oder andere 
enge Vertraute aus dem Umfeld des Betreuten bestellt werden. Wenn das aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich ist, sollen engagierte Privatpersonen, die bereit und geeignet sind, die Aufgaben eines 
Betreuers wahrzunehmen, bestellt werden. 
All diese Personen sind ehrenamtliche Betreuer. 
 
 

Verpflichtung des Betreuers: 
 
Der bestellte Betreuer wird vom Betreuungsgericht über seine Aufgaben, Rechte und Pflichten aufge-
klärt und verpflichtet. Im Anschluss wird die Bestellungsurkunde ausgehändigt. Diese ist nach Beendi-
gung der Betreuung dem Gericht auszuhändigen. 
 
Unterstützung erhält der Betreuer bei Bedarf durch das Betreuungsgericht, den örtlich ansässigen 
Betreuungsvereinen und der Betreuungsstelle. 
 
 

Allgemeine Pflichten: 
 
Der Betreuer ist in erster Linie dem Betreuten gegenüber verpflichtet, die Angelegenheiten nach des-
sen Wünschen und zu seinem Wohle zu regeln. Er soll den Betreuten möglichst zu 
selbständigem Handeln führen und Defizite ausgleichen. 
 
Besonders wichtig bei der Führung der Betreuung ist es, einen regelmäßigen Kontakt zum Betreuten 
zu haben. Der Betreute soll all seine Angelegenheiten selbst regeln, zu deren Regelung er in der Lage 
ist. Der Betreuer soll erst dann tätig werden, wenn der Betreute zu den notwendigen Regelungen 
selbst nicht in der Lage ist oder die Tragweite von Entscheidungen nicht überblicken kann. Darüber 
hinaus bestehen für den Betreuer Pflichten gegenüber dem Betreuungsgericht.  
 
Einmal jährlich bittet das Betreuungsgericht um Bericht über die Führung der Betreuung, mit einer 
kurzen Schilderung der Lebenssituation. ( Siehe Anlage ) 
Betreuer, denen die Vermögenssorge übertragen wurde, müssen zu Beginn der Betreuung ein Ver-
zeichnis des Vermögens der betreuten Person erstellen und jährlich über die Vermögensverwaltung 
abrechnen. ( Siehe Anlage )  
Ferner ist eine jährliche Rechnungslegung dem Betreuungsgericht vorzulegen. ( Siehe Anlage ) 
Von der jährlichen Rechnungslegung sind allerdings Eltern, Kinder, Ehegatten und eingetragene Le-
benspartner des Betreuten befreit. 
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Haftpflichtversicherung: 
 
Der ehrenamtliche Betreuer ist in einer Sammelversicherung des Landes Nordrhein-Westfalen gegen 
Haftpflichtschäden versichert. ( Siehe Anlage ) 
Näheres s. www.engagiert.in.nrw.de/service/versicherungsschutz/ 
 
 

Die Aufgabenkreise: 
 
Die Auswahl der Aufgabenkreise, als auch die Tätigkeit des Betreuers in den Aufgabenkreisen, unter-
liegt dem Grundsatz der Erforderlichkeit.  
 
Gesundheitssorge 
 
Der Arzt darf einen Patienten nur mit dessen Zustimmung behandeln. 
Jeder Einwilligung in eine Behandlungsmaßnahme geht eine Aufklärung durch den behandelnden 
Arzt oder die behandelnde Ärztin über die Art der Maßnahme, den beabsichtigten Nutzen und den 
möglichen Schaden voraus. 
 
Der Betreuer willigt nur dann in eine Behandlungsmaßnahme ein, wenn der Betreute einwilligungs-
unfähig ist. 
 
Bei einer Entscheidung des Betreuers über Behandlungsmaßnahmen muss der erklärte Wille des 
Patienten in einer Patientenverfügung berücksichtigt werden. Falls keine Patientenverfügung vor-
liegt, muss der Betreuer den mutmaßlichen Willen seines Betreuten erkunden. Dazu dienen ihm die 
Erinnerung an früher mit dem Betreuten geführte Gespräche und die Erinnerung an die Lebensfüh-
rung und Wertvorstellungen des Betreuten, ferner die Auskünfte nahe stehender Personen.  
 
Gerade im Aufgabenkreis der Gesundheitssorge ist ein guter persönlicher Kontakt des Betreuers zum 
Betreuten wichtig, um ihn bei seinen Entscheidungen zu unterstützen, zu beraten und seine Wertvor-
stellungen zu erfahren, um richtig entscheiden zu können, falls der Betreuer handeln muss. 
 
 
Aufenthaltsbestimmung 
 
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist an die Beachtung der Wünsche und des 
Willens des Betreuten gebunden. Auch hier ist also eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Betreuer und Betreutem notwendig, um z. B. die richtige Wohnumgebung mit den passenden Unter-
stützungsmöglichkeiten für den Betreuten zu finden. Besonders schwierig sind diese Entscheidungen, 
wenn der Betreuer zwischen den Wünschen und dem Wohl des Betreuten abwägen muss, wenn der 
Betreute z.B. in der eigenen Wohnung leben möchte, ein Verbleib dort aber nicht mehr möglich ist. 
 
Häufig wird ergänzend zur Aufenthaltsbestimmung der Aufgabenkreis der Gesundheitssorge einge-
richtet. Hier wird davon ausgegangen, dass der Betreute seinen Willen krankheitsbedingt zumindest 
zeitweise nicht frei bilden kann und der Betreuer den Aufenthalt des Betreuten zum Zwecke der Heil-
behandlung, erforderlichenfalls auch auf einer geschlossenen Station eines psychiatrischen Kranken-
hauses, bestimmen muss. 
  

http://www.engagiert.in.nrw.de/service/versicherungsschutz/
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Vermögenssorge 
 
Der Aufgabenkreis „Vermögenssorge“ beinhaltet u.a.: 
 
-    Die Verwaltung sämtlicher Konten der betreuten Person 
-    Die Verwaltung sonstiger Vermögenswerte, wie z. B. Immobilien, Gesellschaftsbeteiligungen etc. 
-    Die Geltendmachung von Ansprüchen der betreuten Person, also aller Zahlungsansprüche, wie 
      z.B. Erstattungsansprüche, Rentenanspruch, Erb- oder Pflichtteilsansprüche etc. 
-    Die Prüfung der gegen den Betreuten bestehenden Verbindlichkeiten, Zahlung berechtigter 
     Forderungen und Vorgehen gegen unberechtigte Forderungen. 
 
 
Behördenangelegenheiten 
 
Der Aufgabenkreis „Behördenangelegenheiten“ beinhaltet die Regelung sämtlicher Angelegenheiten 
bei Behörden (z.B. Sozialleistungsträger, Rententräger, Versicherungen, Passbehörden, Ausländerbe-
hörde). 
 
 
Wohnungsangelegenheiten 
 
Der Aufgabenkreis „Wohnungsangelegenheiten“ beinhaltet: 
 
Regelungen aller die Mietwohnung betreffenden Angelegenheiten. Dazu zählen u.a. das Abschließen 
von Mietverträgen, Regelungen mit dem Vermieter, Schlichtung bei Mietstreitigkeiten,  
Wohnungskündigungen und Wohnungsauflösungen, soweit die zu betreuenden Personen hierzu aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind. 
 
Für Wohnungskündigungen und Wohnungsauflösungen sind vorab Genehmigungen beim Betreu-
ungsgericht einzuholen, es sei denn, der Betreute kann hierzu seinen freien Willen äußern.  
 
 
Entgegennahme, Öffnen und Anhalten der Post 
 
Selbst wenn ein Betreuer den Aufgabenkreis „Persönliche Angelegenheiten des Betreuten“ oder 
„Alle Angelegenheiten des Betreuten“ hat, ist die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Be-
troffenen und seinen Posteingang davon nicht erfasst. 
 
Das Gericht kann aber dem Betreuer die Befugnis übertragen, die Post zu öffnen und anzuhalten. 
Ein solcher Aufgabenkreis kann dem Betreuer eingeräumt werden, wenn von den eingehenden Brie-
fen erhebliche Gefahren für den Betroffenen ausgehen oder wenn dem Betreuer eine ordnungsge-
mäße Führung der Betreuung sonst nicht möglich ist, z. B. weil der Betreute wichtige Briefe versteckt 
oder wegwirft. 
 
 
Einwilligungsvorbehalt  
 
Das Betreuungsrecht soll keinen Einfluss auf die rechtliche Handlungsfähigkeit der Betroffenen neh-
men. Von diesem Grundsatz gibt es eine wichtige Ausnahme: Wenn das Gericht für einzelne Aufga-
benkreise einen Einwilligungsvorbehalt angeordnet hat, tritt hier durch den Einwilligungsvorbehalt 
eine Beschränkung der Teilnahme am Rechtsverkehr ein.  
Der betreute Mensch braucht dann (von gewissen Ausnahmen, wie etwa bei geringfügigen Geschäf-
ten des täglichen Lebens, abgesehen) die Einwilligung seines Betreuers. 
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Einen Einwilligungsvorbehalt ordnet das Gericht an, wenn die erhebliche Gefahr besteht, dass der 
betreute Mensch sich selbst oder sein Vermögen schädigt. 
Auch hier gilt der Grundsatz der Erforderlichkeit mit der Folge, dass der Einwilligungsvorbehalt je 
nach den Umständen auf ein einzelnes Objekt oder eine bestimmte Art von Geschäften beschränkt 
werden kann. 
Ein Einwilligungsvorbehalt kann z. B. auch angeordnet werden, um zu verhindern, dass der Betreute 
an nachteiligen Geschäften festhalten muss, weil im Einzelfall der ihm obliegende Nachweis der Ge-
schäftsunfähigkeit nicht gelingt. 
 
 
Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte: 
 
Der Betreuer führt die Betreuung eigenverantwortlich. 
Im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben sind die Wünsche und das Wohl des Betreuten die Krite-
rien für das Handeln des Betreuers. 
Einige Rechtshandlungen des Betreuers bedürfen zur Wirksamkeit aber der Genehmigung durch das 
Betreuungsgericht. 
 
Für bestimmte Rechtsgeschäfte besteht ein sogenannter Genehmigungsvorbehalt. 
 
Im Nachfolgenden sind Beispiele von genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäften aufgeführt. Die 
Liste ist nicht vollständig. 
 
- Arbeitsvertrag (mehr als 1 Jahr), Abschluss eines §1822 Nr. 7 BGB, §299 FamFG 
- Berufsausbildungsvertrag, Abschluss eines §1822 Nr. 6 BGB, §299 FamFG 
- Bettgitter, Anbringung von §1906 Abs. 2 BGB, §§312 ff FamFG 
- Eingriff, ärztlicher, bei Gesundheits- oder Todesgefahr §1904 BGB, §298 FamFG 
- Erbschaft, Ausschlagung der §1822 Nr. 2 BGB, §299 FamFG 
- Erwerbsgeschäft, Beginn und/oder Auflösung §1823 BGB, §299 FamFG 
- Freiheitsbeschränkung/Freiheitsentziehung §1906 BGB, §§312 ff. FamFG 
- Girovertrag; Kündigung des (§1812 Abs. 1, Abs. 3 BGB) 
- Geldanlage, Abhebung §1809 BGB  
                      - Änderung (andere Anlage als in §1807 BGB): §1811 BGB 
                      - Anlage §1810 BGB 
                      - Wertpapiere §1812 BGB 
                      - Freigrenze bei Verfügungen (3.000 Euro, außer auf Girokonten): §1813 BGB 
- Grundstücksgeschäfte §1821 BGB, §299 FamFG (Veräußerung und/oder entgeltlicher Erwerb) 
- Kündigung der Mietwohnung des Betreuten §1907 Abs. 1 BGB, §299 FamFG 
- Mietvertrag, Abschluss eines (länger als 4 Jahre) §1907 Abs. 3 BGB, §299 FamFG  
                       - Aufhebung eines Mietvertrags über Wohnraum §1907 Abs. 1 BGB, §299 FamFG 
- Unterbringung unter Freiheitsentziehung §1906 Abs. 2 BGB, §§312 ff FamFG 
- Untersuchung, ärztliche, bei Gesundheits- oder Todesgefahr §1904BGB, §298 FamFG 
- Wertpapiere, Anlage in Wertpapieren §1812 BGB  
                         - Verfügung über Wertpapiere §1812 BGB 
 
 
Wichtig! Bitte beachten Sie die diesbezügliche Einholung der Genehmigung durch das Betreuungs-
gericht. 
Genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte, die ohne vorherige Einwilligung des Betreuungsgerichtes 
abgeschlossen werden, sind schwebend wirksam. Ihre Wirksamkeit hängt von der nachträglichen Ge-
nehmigung des Gerichtes ab. ( §1828 BGB - §1831 BGB i.V.m. 1908i BGB ) 
 
Bei Unklarheiten über eine Genehmigungspflicht sollte der Betreuer sich an den Rechtspfleger des 
Betreuungsgerichts wenden. 
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3. Das Betreuungsgericht 
 
Die Bestellung eines Betreuers erfolgt durch das Betreuungsgericht, in dessen Bezirk sich die be-
troffene Person aufhält. 
Im Rahmen des Betreuungsverfahrens ergeben sich bei Gericht unterschiedliche Zuständigkeiten.  
 
 
Der Betreuungsrichter ist u.a. zuständig für: 
 

 die Bestellung und Entlassung eines Betreuers, 
 

 die Aufhebung, Verlängerung, Einschränkung oder Erweiterung der Betreuung, Einrichtung und 
        Aufhebung eines Einwilligungsvorbehaltes, 

 

 die Genehmigungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge einschließlich Unterbringung und frei- 
         heitsentziehender Maßnahmen. ( Siehe Anlage ) 

 
 
Der Rechtspfleger ist u.a. zuständig für: 
 

 die Verpflichtung, Beratung und Beaufsichtigung des Betreuers, 
 

 die Entscheidung über die Genehmigung in Rechtsgeschäften (siehe Punkt 2. / Aufgabenkreise), 
 

 Vergütung und Auslagenersatz der Berufsbetreuer 
 

 Auslagenersatz/ Aufwandspauschale bei ehrenamtlichen Betreuern 
 

 die Gerichtskostenerhebung. 
 
 
Aufsicht des Betreuungsgerichts: 
 
Aufgrund der öffentlich, rechtlichen Verantwortung ist das Betreuungsgericht verpflichtet, den Be-
treuer zu beaufsichtigen. 
In diesem Rahmen ist der Betreuer dem Betreuungsgericht gegenüber jederzeit auskunftspflichtig. 
 
 
Die Aufsicht über den Betreuer erfolgt u.a. durch Anforderung: 
 

 eines Vermögensverzeichnisses zu Beginn der Betreuung 
 

 einer jährlichen Rechnungslegung, soweit er nicht befreiter Betreuer ist (z.B. Ehegatte, eingetrage 
              ner Lebenspartner, Verwandter des Betreuten in gerader Linie, Vereins- oder Behördenbetreuer) 

 

 regelmäßiger Berichte des Betreuers über die Betreuungsführung, mindestens einmal jährlich 
 

 Prüfung der genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Erteilung oder Versagung der 
              Genehmigung. 

 

 Wohnortwechsel, besondere Rechtsgeschäfte, beabsichtigte Wohnungskündigungen sind dem 
              Betreuungsgericht vom Betreuer selbstständig anzuzeigen. 
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Bericht des Betreuers: 
 
Das Betreuungsgericht muss sich regelmäßig vergewissern, dass die angeordnete Betreuung weiter-
hin erforderlich und ausreichend ist und zum Wohle der betreuten Person geführt wird. Um dieses 
beurteilen zu können, muss der Jahresbericht des Betreuers bestimmte Mindestanforderungen erfül-
len. ( Siehe Anlage ) 
 
 
Aufwandsentschädigung und Aufwendungsersatz: 
 
Siehe hierzu „Merkblatt über Aufwandsentschädigung nach §§ 1835, 1835a BGB für ehrenamtliche 
Betreuer/innen“. ( Siehe Anlage ) 
 
 
Kosten des Betreuungsverfahrens: 
 
Im Betreuungsverfahren werden Jahresgebühren erhoben, die sich nach dem Vermögen der betreu-
ten Person richten. 25.000- € sind gebührenfrei. Von dem diesen Betrag übersteigenden Vermögen 
werden Gebühren von 10,- € pro angefangener 5.000,- € erhoben. 
Die Mindestgebühr beträgt 200,00 €. 
 
 
Beendigung der Betreuung: 
 
Die Betreuung endet entweder durch Betreuerwechsel, Aufhebung oder Tod. 
 
Bei Beendigung der Betreuung ist dem Betreuungsgericht die Bestellungsurkunde im Original auszu-
händigen. Ferner besteht die Erforderlichkeit, dem Gericht einen Schlussbericht und eine Schluss-
rechnungslegung zukommen zu lassen. Falls erforderlich, sind dem Betreuungsgericht entsprechende 
Entlastungserklärungen zu übergeben.  
 
Ist der/die Betreute verstorben, ist dem Gericht die Sterbeurkunde zu übermitteln.  
 
 
Kontakt Amtsgericht: 
 
Amtsgericht Dinslaken 
- Betreuungsgericht - 
Schillerstraße 76 
46535 Dinslaken 
Tel.: 02064/60080 
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4. Betreuungsstelle der Stadt Dinslaken 
 
Die Betreuungsstelle der Stadt Dinslaken 
 

 unterstützt das Betreuungsgericht bei der Entscheidung, ob ein rechtlicher Betreuer zu bestellen ist 
und schlägt ggf. eine geeignete Betreuungsperson vor, 

 

 prüft im Betreuungsverfahren, ob vorrangig Hilfen und Unterstützungsmaßnahmen, die eine recht 
liche Betreuung vermeiden könnten, in Frage kommen, 

 

 Informiert über Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen und Betreuungsverfügungen und 
beglaubigt die Unterschriften, 

 

 bietet Informationsveranstaltungen zu rechtlichen Betreuungen und Vorsorgeverfügungen an,  
 

 berät und unterstützt rechtliche Betreuer und Bevollmächtigte, 
 

 betreibt Netzwerkarbeit zum Vollzug des BtBG. 
 
 
 
Es stehen Ihnen folgende Ansprechpersonen in der Betreuungsstelle der Stadt Dinslaken zur Verfü-
gung: 
 
Frau Brockof 
Tel.:   02064/66-567 
Fax   02064/66-11-567 
Mail:  barbara.brockof@dinslaken.de 
 
Herr Günzel  
Tel.:   02064/66-569 
Fax:   02064/66-11-569 
Mail:  fritz.günzel@dinslaken.de 
 
Frau Schroer 
Tel.:   02064/66-735 
Fax:   02064/66-11-735 
Mail:  elke.schroer@dinslaken.de 
  

mailto:barbara.brockof@dinslaken.de
mailto:fritz.günzel@dinslaken.de
mailto:elke.schroer@dinslaken.de
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5. Die Dinslakener Betreuungsvereine 
 
Es gibt in Dinslaken drei Betreuungsvereine von unterschiedlichen Trägern. Die Mitarbeiter der Be-
treuungsvereine führen hauptberuflich rechtliche Betreuungen. 
Die Gewinnung, Unterstützung und Beratung ehrenamtlicher Betreuer ist allen Dinslakener Betreu-
ungsvereinen ein wichtiges Anliegen. 
 
Die Angebote der Vereine können Sie im Internet einsehen oder sich über die Vereine zusenden las-
sen.  
 
Als ehrenamtliche Betreuer können Sie nicht alles wissen, womit Sie sich vielleicht in der Betreuungs-
führung beschäftigen müssen. Wichtig ist, dass Sie sich bei Fragen Hilfe suchen. Die Betreuungsver-
eine sind für Sie da und unterstützen und begleiten Sie gerne. 
 
Falls Sie Interesse an der Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung haben, können Sie dafür 
ebenfalls gerne mit den Vereinen und der Betreuungsstelle Kontakt aufnehmen. 
 
Betreuungsvereine der Stadt Dinslaken: 
 
Arbeiterwohlfahrt 
Hünxer Str. 37 
46535 Dinslaken 
Tel.: 02064 / 621830 
www.awo-betreuungsverein.de 
 
Caritasverband 
Knappenstr. 2 
46537 Dinslaken 
Tel.: 02064 / 4278816 (Zentrale) 
www.caritas-dinslaken.de 
 
Diakonisches Werk 
Wiesenstraße 44 
46535 Dinslaken 
Tel.: 02064/434760 
www.kirchenkreis-dinslaken.de 
 
  

http://www.awo-betreuungsverein.de/
http://www.caritas-dinslaken.de/
http://www.kirchenkreis-dinslaken/
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6. Internet 

 
Unter dem Suchbegriff „Betreuungsrecht“ kann im Internet eine Vielfalt von Veröffentlichungen zum 
aktuellen Recht, sowie Formulare und Mustervordrucke abgerufen werden. 
 
http://wiki.btprax.de/Hauptseite 
 
www.ag-dinslaken.nrw.de 
 
www.bundesanzeiger-verlag.de 
 
www.betreuung.nrw.de 
 
 

7. Anlage 
 
In der Anlage befindet sich eine Auswahl an Checklisten, Musterbriefen und Textvorlagen zur An-
sicht. Es besteht die Möglichkeit, über die o.g. Internetadressen die jeweils aktuellen Vorlagen im Be-
darfsfall herunterzuladen. Bei Fragen wenden sie sich bitte an das jeweilige Betreuungsgericht, die 
Betreuungsvereine oder die Betreuungsstelle. 
 

 Anregung einer Betreuung 
 Datenblatt über die betreute Person 
 Verzeichnis über das Vermögen 
 Merkblatt zur Rechnungslegung 
 Rechnung über die Verwaltung des Vermögens 
 Einnahmen – Ausgaben Formular 
 Merkblatt über die Sammel-Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung 
 Antrag auf Genehmigung von unterbringungsähnlichen Maßnahmen 
 Ärztliches Zeugnis zur Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen 
 Jahresbericht 
 Merkblatt über Aufwandsentschädigung nach §§ 1835, 1835a BGB für ehrenamtliche Betreuer 
 Festsetzung und Erstattung nach § 1835a BGB 
 Checkliste Tod der betreuten Person 

 
 
  

http://wiki.btprax.de/Hauptseite
http://www.ag-dinslaken.nrw.de/
http://www.bundesanzeiger-verlag.de/
http://www.betreuung.nrw.de/
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Anregung einer Betreuung 

 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

Datenblatt über die betreute Person 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 



23 
 

Verzeichnis über das Vermögen 

 



24 
 

 



25 
 

 



26 
 

 



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

Merkblatt zur Rechnungslegung 

 



30 
 

Rechnung über die Verwaltung des Vermögens 

 



31 
 

Einnahmen – Ausgaben Formular 
 

 
 



32 
 

Merkblatt über die Sammel-Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 

 



33 
 

Antrag auf Genehmigung von unterbringungsähnlichen Maßnahmen 

 



34 
 

 



35 
 

Ärztliches Zeugnis zur Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen 

 



36 
 

 



37 
 

Jahresbericht 

 



38 
 

 



39 
 

 



40 
 

Merkblatt über Aufwandsentschädigung 

 



41 
 

Festsetzung und Erstattung nach § 1835a BGB 

 



42 
 

 



43 
 

 


